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Nanomaterialien mit der REACH-Verordnung 
wirksam regeln 

Gemeinsame Pressemitteilung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), 
des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) und des Umweltbundesamtes (UBA) 

Neues Konzept soll Sicherheit in der Lieferkette und im 
Lebenszyklus von Nanomaterialien gewährleisten 
Mögliche Gefährdungen von Mensch und Umwelt durch Nanomaterialien sollten zukünftig 
besser erfasst und bewertet werden. Dazu haben die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (BAuA), das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) und das 
Umweltbundesamtes (UBA) auf Anregung des Bundesumweltministeriums ein Konzept zur 
Anpassung der europäischen Chemikalienverordnung REACH entwickelt. BAuA, BfR und 
UBA sind als Bundesbehörden für die REACH-Verordnung zuständig. 

Die europäische REACH-Verordnung erfasst bereits heute Nanomaterialien als chemische Stoffe. 
Die bei der Registrierung durch den Hersteller oder Importeur zu liefernden Informationen 
werden aber einigen Besonderheiten von Nanomaterialien, Fasern und Stäuben nicht hinreichend 
gerecht. Wenn biologisch beständige Partikel oder Fasern freigesetzt werden, reichen die bislang 
unter REACH geforderten Informationen zur Charakterisierung der Stoffe nicht aus. Am 
Arbeitsplatz kann das Einatmen von biobeständigen Stäuben und Fasern langfristig zu 
chronischen Erkrankungen der Atemwege führen. Nanomaterialien besitzen eine größere 
Oberfläche und veränderte chemische und physikalische Eigenschaften. 

Die Behörden legen mit ihrem Konzept dar, wie sich Anforderungen für Nanomaterialien sowie 
ultrafeine Stäube und Fasern mit ihren besonderen Eigenschaften in REACH integrieren lassen. 
Darüber hinaus soll REACH aber auch auf die rasanten Entwicklungen in der Nanotechnologie 
vorbereitet werden und im Sinne des Vorsorgeprinzips offen für zukünftige neue Erkenntnisse zu 
schädlichen Wirkungen von Nanomaterialien auf Mensch und Umwelt sein. Der Vorschlag der 
Bundesbehörden will auch die Übermittlung von Informationen im Sicherheitsdatenblatt 
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verbessern, damit sich Nanomaterialien menschen- und umweltgerecht handhaben lassen. Im 
REACH-Verfahren muss über die Anforderungen zur Stoffregistrierung hinaus eine 
risikobezogene Behandlung der besonderen Eigenschaften von Nanomaterialien auch bei der 
Dossier- und Stoffbewertung und in eventuellen Zulassungs- und Beschränkungsverfahren 
gewährleistet sein.  

Wenn es von einem chemischen Stoff nanoskalige Formen gibt, sollen diese grundsätzlich 
gemeinsam mit dem chemisch identischen Basismaterial registriert werden. Die aufgrund von 
Partikeleigenschaften notwendigen zusätzlichen Informationen und die hiermit verbundenen 
Risiken für Mensch und Umwelt sind eigenständig zu bewerten und zu dokumentieren. Wegen der 
extrem geringen Schüttdichte und erhöhten Wirksamkeit vieler Nanomaterialien, die sich auch 
bei geringen Mengen weit verbreiten können, empfehlen die Behörden, die Tonnagegrenzen für 
die Prüf- und Informationspflichten von Herstellern und Importeuren abzusenken.  

Das Konzept der Bundesbehörden erfordert Änderungen der REACH-Verordnung. Dies betrifft 
besonders die Anhänge zu den Datenanforderungen für Stoffe. Es erscheint vorteilhaft, die 
besonderen Prüf- und Informationsanforderungen zur Toxikologie und Ökotoxikologie von 
Nanomaterialien sowie Fasern und Stäuben in einem spezifischen Anhang zur Verordnung zu 
regeln. Darüber hinaus ist eine umfassende Charakterisierung der Materialien notwendig.  

Die Europäische Kommission hat im Oktober ihre „Zweite Überprüfung der Rechtsvorschriften zu 
Nanomaterialien“ vorgelegt. Darin wird REACH als geeignet für die Regelung von Nanomaterialien 
angesehen. Auch die Kommission sieht Änderungen in den Anhängen und weitere Erläuterungen 
in Leitfäden für Hersteller und Importeure von Nanomaterialien vor. Der ebenfalls angekündigte 
Kommissionsbericht zur Überprüfung der REACH-Verordnung wird den passenden Rahmen bieten, 
um über die notwendigen Anpassungen zu beraten. Mit dem Konzept der deutschen 
Bundesbehörden liegt nun ein konkreter Vorschlag vor. 

 

Das Konzeptpapier steht in deutscher oder englischer Sprache zur Verfügung und kann 
von den Internetseiten der Behörden (BAuA, BfR und UBA) heruntergeladen werden: 
http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-medien/4327.html 

 

Dessau-Roßlau, 30.01.2013 
(4.101 Zeichen) 
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